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MMAAßßNNAAHHMMEENN  ZZUUMM  SSCCHHUUTTZZ,,  ZZUURR  PPFFLLEEGGEE  UUNNDD  EENNTTWWIICCKKLLUUNNGG  VVOONN  BBOODDEENN,,  
NNAATTUURR  UUNNDD    LLAANNDDSSCCHHAAFFTT        (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)              

66..00

6.1 Nicht überdachte Stellplätze und Zuwegungen auf den Baugrundstücken sind mit wasser- und 
luftdurchlässigem Aufbau herzurichten. 

22..00

In den Allgemeinen Wohngebieten gemäß § 4 BauNVO sind gemäß § 1 (6) BauNVO die nach § 4 
(3) 3 bis 5 BauNVO (Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

TTEEXXTT  --  TTEEIILL  BB  --    
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ((§§  99  AAbbss..  11  BBaauuGGBB))

MMAASSSS  DDEERR  BBAAUULLIICCHHEENN  NNUUTTZZUUNNGG  (§ 9 (1)1 BauGB)

55..00

5.1

GGRRÜÜNNFFLLÄÄCCHHEENN    (§ 9 (1) 15 BauGB)                                                

AARRTT  DDEERR  BBAAUULLIICCHHEENN  NNUUTTZZUUNNGG  (§ 9 (1) 1 BauGB)11..00

1.1

NNEEBBEENNAANNLLAAGGEENN  UUNNDD  SSTTEELLLLPPLLÄÄTTZZEE  (§ 9 (1) 4 BauGB)33..00

Bezugspunkt für die in der Planzeichnung festgesetzten Firsthöhen ist der höchste Punkt der 
Oberkante Dachhaut der Gebäude und mit + 0,00 m die Oberkante, der Straße, die das 
Grundstück erschließt, gemessen in der Mitte der Grundstücksfront.

2.1

4.1

Für zu erhaltende Knicks sind bei Abgang Ersatzpflanzungen und Aufsetzarbeiten so 
d h füh  d  d  Ch kt  d A fb  i  K i k  h lt  bl ib  V h d  

           

6.4

Die öffentliche Grünfläche ist durch Baum- und Strauchpflanzungen zu gliedern. Die Verwendung 
giftiger Pflanzen ist unzulässig.

Die privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Knickschutzstreifen“ sind als naturnahe Gras- 
und Krautflur oder Hochstaudenflur anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der 
Knickschutzstreifen sind Höhenveränderungen wie Abgrabungen oder Aufschüttungen sowie 
sämtliche Versiegelungen unzulässig.
Ausnahmsweise sind die unvermeidbaren Bodenaustauschmaßnahmen im Bereich der 
Kontaminationen sowie die Entnahme der randlichen Kantensteine zulässig, welche bis etwa 3,0m 
an den Knickbestand heranreichen. Dabei ist der Erhalt der Knickbäume durch fachgerechte 
Wurzelbehandlung zu sichern.

5.2

Die Durchlässigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht überbauten 
Flächen wieder herzustellen. 

6.2

Das Oberflächenwasser von privaten Stellplatzflächen und sonstigen befahrbaren privaten 
Freiflächen ist nur über die belebte Bodenzone in Form von Sickermulden und -flächen auf den 
Grundstücken zu versickern. 

Das Niederschlagswasser von Dachflächen ist ebenfalls auf den Grundstücken zu versickern. Für 
dieses  gering verschmutzte Wasser ist auch eine Schacht- oder Rigolenversickerung zulässig.

6.3

NNAACCHH          
            

               

              
      

In Einzelhäusern (Wohngebäuden) sind max. zwei Wohneinheiten zulässig, in Doppelhäusern 
(Wohngebäuden) ist maximal eine Wohneinheit je Doppelhaushälfte zulässig. Dies gilt nicht für die 
Allgemeinen Wohngebiete WA 2, WA 3 und WA 4.

HHÖÖCCHHSSTTZZUULLÄÄSSSSIIGGEE  ZZAAHHLL  DDEERR  WWOOHHNNUUNNGGEENN  IINN  WWOOHHNNGGEEBBÄÄUUDDEENN (§ 9 (1) 6 BauGB)44..00

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 3 und WA 6 sind außerhalb der überbaubaren 
Flächen zwischen der Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie (Vorgartenbereiche) 
Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) sowie Geräteschuppen / Gartenlauben 
ausgeschlossen.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 5 und WA 6 sind zwischen privater Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung "Knickschutzstreifen“ und Baugrenze jegliche bauliche Nebenanlagen, auch 
gemäß  § 63 (1) LBO verfahrensfreie Anlagen und in den Abstandsflächen zulässige Anlagen, 
sowie Stellplätze, Garagen und Carports sowie Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig.
Hiervon ausgenommen sind Terrassen und Freisitze, sofern sie mit wasser- und luftdurchlässigem 
Aufbau ausgeführt werden sowie Einfriedungen.

3.1

3.2

3.3

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 5 sind Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) sowie 
Geräteschuppen / Gartenlauben nur in den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für 
Stellplätze zulässig.
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            Für festgesetzte Anpflanzungen sind standortgerechte Laubbaumarten zu verwenden. Im 
Straßenraum sind Pflanzgruben mit mindestens 12 cbm durchwurzelbaren Raumes bei einer 
Breite von mindestens 2,0 m und einer Tiefe von mindestens 1,5 m herzustellen und durch 
geeignete Maßnahmen gegen das Überfahren mit Kfz zu sichern. Die Flächen sind dauerhaft zu 
begrünen oder der natürlichen Entwicklung zu überlassen. Die Standorte können zur Anlage von 
notwendigen Zufahrten / Zugängen örtlich um bis zu 5 m variiert werden. Standorte für 
Leuchten, Trafostationen etc. sind innerhalb der Baumscheiben nicht zulässig.

Für festgesetzte Anpflanzungen sowie Ersatzpflanzungen sind folgende Mindestqualitäten zu 
verwenden (Arten: siehe Erläuterungsbericht zum Grünplanerischer Fachbeitrag):
a)  Knicks
Baumarten: Heister, 2x verpflanzt, 125/150 cm
Straucharten: Sträucher, 2x verpflanzt, 60/100 cm

b)  Einzelbäume im Straßenraum:
Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, 18-20 cm Stammumfang.

c)  Einzelbäume auf privaten Grundstücken:
Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, 16-18 cm Stammumfang.

d)  Gehölzgruppe auf der planexternen Ausgleichsfläche:
Heister, 3x verpflanzt, mit Ballen, 200-250 cm.

AANNPPFFLLAANNZZEENN  VVOONN  BBÄÄUUMMEENN,,  SSTTRRÄÄUUCCHHEERRNN  UUNNDD  SSOONNSSTTIIGGEENN  BBEEPPFFLLAANNZZUUNNGGEENN  SSOOWWIIEE  
BBIINNDDUUNNGGEENN  FFÜÜRR  BBEEPPFFLLAANNZZUUNNGGEENN  UUNNDD  FFÜÜRR  DDIIEE  EERRHHAALLTTUUNNGG  VVOONN  BBÄÄUUMMEENN,,  
SSTTRRÄÄUUCCHHEERRNN  UUNNDD  SSOONNSSTTIIGGEENN  BBEEPPFFLLAANNZZUUNNGGEENN      (§ 9 (1) 25a + b BauGB)                                                        
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7.2

7.6

7.3

Für zu erhaltende Knicks sind bei Abgang Ersatzpflanzungen und Aufsetzarbeiten so 
durchzuführen, dass der Charakter und Aufbau eines Knicks erhalten bleiben. Vorhandene 
Lücken der zu erhaltenden Knicks sind durch heimische, knicktypische Arten zu schließen.

6.4

6.5 Zäunungen im Knick sind unzulässig.

6.6

Im Kronenbereich - einschließlich eines 1,50 m breiten Schutzstreifens - der mit Erhaltungsgebot 
festgesetzten Bäume sind Abgrabungen, Geländeaufhöhungen, Nebenanlagen, Stellplätze und 
sonstige Versiegelungen sowie  Ver- und Entsorgungsanlagen unzulässig. Ausnahmsweise sind 
unvermeidbare Abweichungen von Satz 1 nur im Bereich von vorhandenen Erschließungsanlagen 
zulässig. 

Für die mit Anpflanzungs- oder Erhaltungsbindung festgesetzten Gehölze sind bei Abgang 
gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Gehölzschnittmaßnahmen, die zu einer 
Verunstaltung des gehölztypischen Habitus führen, sind verboten. 
Für die an die öffentlichen Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflächen angrenzenden 
Einfriedungen sind ausschließlich Hecken aus Laubgehölzen, in die Drahtzäune integriert sein 
können, zulässig. 

Für die an den verkehrsberuhigten Bereich angrenzenden Einfriedungen wird eine 
Höhenbegrenzung von max. 1,0 m festgesetzt. Dies gilt nicht für freistehende Müllboxen gemäß 
Text Ziffer 7.6.
Auf den Grundstücken ist je angefangene 400 qm Grundstücksfläche mindestens ein 
standortgerechter Laubbaum (auch hochstämmiger Obstbaum) zu pflanzen. Die örtlich 
festgesetzten Baumstandorte und auf dem Grundstück vorhandene Bäume können hierauf 
angerechnet werden.

Freistehende Müllboxen, Müllsammelbehälter, Standorte für Recyclingbehälter etc. sind in voller 
Höhe dauerhaft einzugrünen, soweit sie von öffentlichen Flächen einsehbar sind.

         
               

   

            
           

Als Ausgleichsmaßnahme sind insgesamt 10 Stück handelsübliche Fledermauskunsthölen 
(verschiedener Bauart) an den angrenzenden Knick-Überhältern anzubringen.

6.7

Für die zu erhaltende Linden-Allee sind die bei Abgang Ersatzpflanzungen so durchzuführen, 
dass der Charakter und Aufbau der Allee erhalten bleiben

Die Eingriffe des B-Plans Nr. 285 verursachen einen Ausgleichsbedarf von 5 m Knickersatz. Der 
Knickersatz wird durch Anpflanzung einer Gehölzgruppe auf 50 qm Fläche planextern erbracht 
(Flurstück 10/2 tlw., Flur 23 der Gemarkung Garstedt). Diese Teilfläche wird dem B-Plan Nr. 285 
zugeordnet.

6.8

7.7 Innerhalb des Sichtdreiecks sind Bepflanzungen, Hecken und Einfriedungen nur bis zu einer Höhe 
von max 0,80 m über Fahrbahnniveau zulässig. Für hochstämmige Einzelbäume gilt diese 
Bindung nicht.



ZZUUMM  SSCCHHUUTTZZ  VVOORR  SSCCHHÄÄDDLLIICCHHEENN  UUMMWWEELLTTEEIINNWWIIRRKKUUNNGGEENN  IIMM  SSIINNNNEE
DDEESS  BBIImmSScchhGG  ZZUU  TTRREEFFFFEENNDDEE  BBAAUULLIICCHHEE  UUNNDD  SSOONNSSTTIIGGEE  TTEECCHHNNIISSCCHHEE  
VVOORRKKEEHHRRUUNNGGEENN (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)
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8.1 In den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Schutz gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des BImschG sind die Wohn- und Schlafräume sowie die den Gebäuden 
zugeordneten Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone) durch geeignete Grundrissgestaltung den 
lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen.
Soweit dies nicht möglich ist, sollte der erforderliche Schallschutz der Wohn- und Schlafräume und 
der Außenbereiche in den betroffenen Gebäuden durch passive Schallschutzmaßnahmen 
entsprechend der DIN 4109 sichergestellt werden. Zusätzlich sind für den Schutz von Schlafräumen 
und Kinderzimmern zur ausreichenden Belüftung schallgedämmte Lüftungseinrichtungen zu 
berücksichtigen.

Die Anforderungen an den passiven Lärmschutz sind nach den Tabellen 8 bis 10 der DIN 4109 im 
Zuge des Baugenehmigungsverfahren für die konkret geplanten Gebäude festzulegen. 
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GGEESSTTAALLTTEERRIISSCCHHEE  FFEESSTTSSEETTZZUUNNGGEENN    (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 84 LBO)99..00

9.1

9.2

9.3

FFaassssaaddeennggeessttaallttuunngg
Die Fassaden der Hauptgebäude sind in Sichtmauerwerke, Putz oder Holz auszuführen. 
Teilflächen von bis zu 40% der Gesamtfassade sind aus anderen Materialien zulässig.

DDaacchhggeessttaallttuunngg
Abweichungen von der festgesetzten Dachneigung sind zulässig für Erker, Vorbauten, 
Wintergärten und für Dachaufbauten. Die Dächer sind mit roten, braunen, anthrazitfarbenen 
oder schwarzen Materialien einzudecken. Solaranlagen sind zulässig.

SSoocckkeellhhööhhee
Ein Sockel ist bis zu einer Höhe von maximal 0,50 m zulässig. Die Sockelhöhe ist das Maß 
zwischen der Fahrbahnoberkante und der Oberkante des Fertigfussbodens im Erdgeschoss. 
Bezugspunkt mit + 0,00m ist die Fahrbahnoberkante der Straße, die das Grundstück 
erschließt, gemessen in der Mitte der Grundstücksfront.
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NNAACCHHRRIICCHHTTLLIICCHHEE  ÜÜBBEERRNNAAHHMMEE    (§ 9 (6) BauGB)
Die Beseitigung von Gehölzen sowie jeglicher vegetationsbedeckter Flächen im Baufeld hat nicht 
in der Zeit vom 15. März bis zum 30. September zu erfolgen. (§ 27 (a) LNatSchG)

Der Abriss des alten Betriebshofgebäudes hat ausschließlich im Zeitraum vom 1. Oktober bis 14. 
März zu erfolgen. (§ 44 (1) BNatSchG)
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